
#ST# 72

Bundesratsbeschluss
betreffend

die Verlängerung der Geltungsdauer der Allgemeinverbindlich-
erklärung der im Schlosser- und Eisenbaugewerbe am S.Juli
1943 vereinbarten Teuerungs- und Kinderzulage.

(Vom 14. Januar 1944.)

Der schweizerische Bundesrat,

nach Prüfung des Abtrages des Verbandes schweizerischer Schlosser-
meister und Konstruktionswerkstätten, des Verbandes schweizerischer Eoll-
ladenfabriken, des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbandes, des
Christlichen Metallarbeiterverbandes der Schweiz, des Schweizerischen Ver-
bandes evangelischer Arbeiter und Angestellter und des Landesverbandes
freier Schweizer Arbeiter auf Verlängerung der Geltungsdauer der am 5. Okto-
ber 1943 ausgesprochenen Allgemeinverbindlichkeit der im Schlosser- und
Eisenbaugewerbe vereinbarten Teuerungs- und Kinderzulage,

gestützt auf Art. 3, Abs. 2, und 21 des Bundesbeschlusses vom 23. Juni
1943 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen,

beschliesst:

Einziger Artikel.

Die Geltungsdauer der mit Bundesratsbeschluss*) vom 5. Oktober 1943
ausgesprochenen Allgemeinverbindlichkeit der im Schlosser- und Eisenbau-
gewerbe vereinbarten Teuerungs- und Kinderzulage wird ab I.Januar 1944
bis 31. Dezember 1944 verlängert.

Bern, den 14. Januar 1944.

Im Namen des Schweiz. Bundesrates,

Der Vizepräsident:
Pilet-Oolaz.

4431 Der Bundeskanzler:
Leimgrulber.

*) Bundesblatt 1943, 941.
^gg^ .
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